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Konsuls wahrzunehmen, vorausgesetzt, daß seine amt
liche Eigenschaft vorher dem zuständigen Organ des 
Empfangsstaates zur Kenntnis gebracht worden ist. Der 
mit der vorübergehenden Leitung des Konsulats beauf
tragte Stellvertreter wird alle Rechte, Vorrechte und 
Befreiungen genießen, die der vorliegende Vertrag dem 
Konsul gewährt.

II.

Befreiungen und Vorrechte der Konsuln

Artikel 4
(1) Der Empfangsstaat garantiert den Konsuln und 

ihren Mitarbeitern einen reibungslosen Verlauf ihrer 
Amtstätigkeit. Die Organe des Empfangsßtaates wer
den den Konsuln und ihren Mitarbeitern jede er
forderliche Unterstützung bei der Ausübung ihrer 
Amtstätigkeit gewähren.

(2) Die Amtsräume der Konsulate sind unverletzlich. 
In den Amfsräumen sowie in den Wohnungen der 
Konsuln werden die Organe des Empfangsstaates ohne 
Zustimmung der Konsuln keinerlei Zwangsmaßnahmen 
vornehmen.

(3) Die Konsulararchive sind unantastbar. Privat
papiere dürfen im Konsulararchiv nicht enthalten sein.

(4) Der amtliche Schriftwechsel ist unverletzlich und 
keiner Durchsicht unterworfen. Das gleiche gilt für 
Telegramme, Teleicngespräche, Fernschreiben und 
Funkübermittlung.

(5) Die Konsuln haben beim Verkehr mit den Or
ganen des Entsendestaates das Chiffrerecht und können 
für die Übermittlung den diplomatischen Kurierweg 
benutzen. Bei der Benutzung allgemeiner Verbindungs
mittel gelten für die Konsuln die gleichen Tarife, wie 
für die diplomatischen Vertreter.

Artikel 5
Den Konsuln wird gestattet, das Wappen des Ent- 

sendestaates und eine ihr Amt bezeichnende In
schrift am Amtsgebäude anzubringen. Sie dürfen die 
Flagge des Entsendestaales auf dem Amtsgebäude und 
auf ihrem Wohnhaus aufziehen und an den von ihnen 
dienstlich benutzten Fahrzeugen anbringen.

Artikel 6
Die Konsuln und ihre Mitarbeiter, die Staatsange

hörige des Entsendestaates sind, unterliegen bezüglich 
ihrer dienstlichen Tätigkeit nicht der Gerichtsbarkeit 
des Empfangsßtaates.

Artikel 7
Die Konsuln und ihre Mitarbeiter sind verpflichtet, 

über alle Angelegenheiten, die nicht Gegenstand der 
dienstlichen Tätigkeit sind, vor den zuständigen Or
ganen des Empfangsstaates Zeugnis abzulegen. Sind die 
Konsuln am Erscheinen verhindert, so werden sie in 
ihrer Wohnung vernommen oder haben ihre Aussage 
in schriftlicher Form zu machen Die Ladung eines Kon
suls darf für den Fall des Nichterscheinens weder die 
Androhung von Strafen noch von anderen Zwangsmaß
nahmen enthalten.

Artikel 8
(1) Die Konsuln urd ihre Mitarbeiter, die Staatsange

hörige des Entsendestaates sind, werden von militäri
schen und anderen Dienstleistungen sowie den direkten 
Steuern des Empfangsstaates befreit. Die steuerliche j 
Befreiung erstreckt sich nicht auf Einnahmen, die im 1  
Empfangsstaat erzielt werden. i

(2 ) Grundstücke und Gebäude sind von militärischen 
und anderen Diensfleistungen nur dann befreit, wenn 
sie von den Konsuln und den Mitarbeitern, die Staats
angehörige des Entsendestaates sind, zu Amts- oder 
Wohnzwecken benutzt werden.

(3) Hinsichtlich der Zölle werden den Konsuln und 
den Mitarbeitern, die Staatsangehörige des Entsende- 
s^aates sind, auf der Grundlage der Gegenseitigkeit die 
gleichen Befreiungen gewährt, wie sie die Mitarbeiter 
der diplomatischen Vertretungen genießen.

Artikel 9

Die Bestimmungen des Artikels 8  finden auf die mit 
den Konsuln zusammenlebenden Ehegatten und auf 
ihre minderjährigen Kinder entsprechende Anwendung.

III.

Amtsbefugnisse der Konsuln

Artikel 10
(1) Die Konsuln nehmen die Rechte und Interessen 

des Entsendestaates sowie seiner Staatsangehörigen 
(Bürger und juristische Personen) wahr.

(2) Die Konsuln können sich in Ausübung ihrer Amts
befugnisse an die staatlichen Organe in ihrem Konsu
larbezirk wenden; 6 ie können bei diesen wegen Ver
letzungen der Rechte und Interessen des Entsende
staates sowie seiner Staatsangehörigen Einspruch er
heben. Der Verkehr mit den zentralen Organen des 
Empfangsstaates ist der diplomatischen Vertretung Vor
behalten.

Artikel 11

Den Konsuln wird das Recht zuerkannt, die Staats
angehörigen des Entsendestaates, die sich ständig oder 
vorübergehend in ihrem Konsularbezirk aufhalten, zu 
registrieren.

Artikel 12

(1) Die Konsuln sind befugt, den Staatsangehörigen 
des Entsendestaates Pässe auszustellen.

(2) Die Konsuln erteilen die erforderlichen Visa zum 
Betreten oder Verlassen des Entsendestaates.

Artikel 13

Die Konsuln nehmen Anträge von fremden Staats
angehörigen und Staatenlosen auf Verleihung der 
Staatsangehörigkeit des Entsendestaates entgegen.

Artikel 14

Die Konsuln haben das Recht, in den Konsulaten, in 
ihren Wohnungen oder in den Wohnungen der Staats
angehörigen des Entsendestaates sowie an Bord der 
die Flagge oder das Hoheitszeichen dieses Staates f ü h 
renden Schiffe oder Flugzeuge folgende Handlungen 
durchzuführen, sofern diese Handlungen nach den Ge
setzen des Empfangsstaates nicht verboten sind:

1. Erklärungen von Staatsangehörigen des Entsende
staates aufzunehmen oder zu beglaubigen;

2 letztwillige Verfügungen oder einseitige Rechtsge
schäfte der Staatsangehörigen des Entsendestaates 
aufzunehmen, zu beglaubigen und zu verwahren;


